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Hallen- und Platzordnung
Reit- und Fahrverein Merzen e.V.

1. Die Benutzung der Reitanlage des R.u.F. Merzen ist nur Vereinsmitgliedern vorbehalten (Ausnahme: Turniere u. sonstige Veranstaltungen). Nichtmitglieder bedürfen einer Genehmigung aus dem Vorstand.
2. Für alle auf den Vereinsanlagen bewegten Pferde/Ponys muss eine ausreichende Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden sein.
3. Pferde/Ponys können nur eingestallt werden, wenn sie im Besitz eines Vereinsmitgliedes sind. Anderes muss mit dem Vorstand abgeklärt werden. Die Einstallung und Ausstallung eines Pferdes/Ponys ist 2 Tage im Voraus beim Vorstand anzumelden. 
4. Vereinspferde sind außerhalb des Reitunterrichts nur nach Anmeldung beim Vorstand zu „mieten“.
5. Sollten mehrere Reiter zeitgleich die Reithalle nutzen, so ist es nicht möglich, dass Spring- und Dressurtraining parallel zueinander stattfinden. Jedoch besteht die Möglichkeit, ein Pferd/Pony auf einem Zirkel zu longieren. 
6. Die Hallenbelegung sollte immer in der Jutta-App eingetragen werden.
7. Jugendlichen unter 16 Jahren ist das Springen in der Halle und auf dem Außenplatz nur unter Aufsicht eines sachkundigen Erwachsenen erlaubt. 
8. Die Reithalle und die Außenplätze sind nach Benutzung im aufgeräumten Zustand zu verlassen. Sprünge, Stangen, Cavalettis sind zum Lagerplatz zurückzubringen und der Hufschlag sollte mit dem Hufschlagräumer nachgezogen werden. 
9. Die Hufe der Pferde/Ponys sollten vor Verlassen der Halle gesäubert werden.
10. Der Hof, der Anbau, die Stallgasse und die Sattelkammer sind nach Benutzung besenrein zu verlassen.
11. Die Waschplätze vor der Halle sowie im Anbau sind nach Benutzung gereinigt ZU verlassen.
12. Fahrzeuge, in denen Pferde/Ponys zum Reitunterricht befördert werden, sind nach dem Be- und Entladen aus dem Eingangsbereich des Anbaus zu entfernen.
13. Auf der Anlage hat stets Ruhe, Sauberkeit und Ordnung zu herrschen.
14. Nach 19:00 Uhr hat jeder Hallenbenutzer die Hallentüren abzuschließen.

15. Auf dem gesamten Gelände des Reit- und Fahrvereins herrscht Reithelmpflicht.
16. Die vorgeschlagenen Reitordnungen der FN sind stets einzuhalten. Sie sind die Grundlage für eine verantwortungsvolle und respektvolle Zusammenarbeit in der Reit- und Fahrwelt.
17. Bei Nichteinhaltung der Hallen- und Platzordnung kann der Vorstand einen Verweis oder ein Hallen- und Platzverbot erteilen.
18. Ergänzungen zur Hallen- und Platzordnung behält sich der Vorstand im Bedarfsfall vor.



Merzen, 22. März 2026
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